
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/12/15 4Ob119/92,
4Ob564/94, 4Ob182/21z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

JN §96

Rechtssatz

Der enge Sachzusammenhang zwischen Klage und Widerklage muß in einem inhaltlichen Zusammenhang

(Konnexität), in der Aufrechenbarkeit (Kompensabilität) oder - im Fall der Feststellungsklage - in der Präjudizialität

bestehen.
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